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Selbstauskunft  
zur persönlichen Eignung  

im Rahmen meiner ehrenamtlichen Tätigkeit 
                                                                                                           
 

Ich,  
                       Vor- und Nachname              

                             

wohnhaft in 
                                            Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 

                                                                                         
versichere, dass  

 ich nicht wegen einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt1 rechtskräftig verurteilt 
worden bin,  

 gegen mich kein gerichtliches Verfahren oder Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft wegen 
einer Straftat im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt eingeleitet ist und 

 ich für den Fall, dass diesbezüglich ein Ermittlungsverfahren gegen mich eingeleitet wird, dies 
meinem Dienstvorgesetzten bzw. der Person, die mich zu meiner ehrenamtlichen Tätigkeit beauftragt 
hat, umgehend mitteilen werde. 

 

Ich bin einverstanden, dass diese Erklärung zu den Akten des Rechtsträgers genommen wird.  

 

 

 
Ort, Datum                                                                                          Unterschrift 

 

 

 

 

 

Sofern zutreffend:  

Der/ die Unterzeichnende hat bereits eine Informationsveranstaltung zur Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt besucht.  

 

Bei                                                                 am  
             Name/ Ort des Trägers                                                                                                                                                                                     Datum der Veranstaltung 

 

  

                                                           

1
 vgl. hierzu die Auflistung der maßgeblichen Straftaten im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt auf der 

zweiten Seite des Formulars. Die gesetzlichen Bestimmungen können im Einzelnen nachgelesen werden unter 

www.bistum-augsburg.de/praevention. 

http://www.bistum-augsburg.de/praevention
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Maßgebliche Vorschriften des Strafgesetzbuches (StGB) im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt: 

 

§ 171 StGB Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht 

§ 174 StGB Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen 

§ 174a StGB Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und 
Hilfsbedürftigen in Einrichtungen 

§ 174b StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung einer Amtsstellung 

§ 174c StGB Sexueller Missbrauch unter Ausnutzung eines Beratungs-, Behandlungs- oder 
Betreuungsverhältnisses 

§ 176 StGB Sexueller Missbrauch von Kindern 

§ 176a StGB Schwerer sexueller Missbrauch von Kindern 

§ 176B StGB Sexueller Missbrauch von Kindern mit Todesfolge 

§ 177 StGB Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung 

§ 178 StGB Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung mit Todesfolge 

§ 179 StGB Sexueller Missbrauch widerstandsunfähiger Personen 

§ 180 StGB Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger 

§ 180a StGB Ausbeutung von Prostituierten 

§ 181a StGB Zuhälterei 

§ 182 StGB Sexueller Missbrauch von Jugendlichen 

§ 183 StGB Exhibitionistische Handlungen 

§ 183a StGB Erregung öffentlichen Ärgernisses 

§ 184 StGB Verbreitung pornographischer Schriften 

§ 184a StGB Verbreitung gewalt- oder tierpornographischer Schriften 

§ 184b StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften 

§ 184c StGB Verbreitung, Erwerb und Besitz jugendpornographischer Schriften 

§ 184d StGB Zugänglichmachen pornographischer Inhalte mittels Rundfunk oder Telemedien; Abruf 
kinder- und jugendpornographischer Inhalte mittels Telemedien 

§ 184e StGB Veranstaltung und Besuch kinder- und jugendpornographischer Darbietungen 

§ 184f StGB Ausübung der verbotenen Prostitution 

§ 184g StGB Jugendgefährdende Prostitution 

§ 225 StGB Misshandlung von Schutzbefohlenen 

§ 232 StGB Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung 

§ 233 StGB Menschenhandel zum Zweck der Ausbeutung der Arbeitskraft 

§ 233a StGB Förderung des Menschenhandels 

§ 234 StGB Menschenraub 

§ 235 StGB Entziehung Minderjähriger 

§ 236 StGB Kinderhandel 


